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Rückführungen in den Irak  

Abschiebungsstopp nach § 60a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) für Frauen 

und Minderjährige jesidischer Religionszugehörigkeit 

 
 
Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Situation jesidischer Religionszugehöriger nach Rückkehr 
in den Irak halte ich Rückführungen von Frauen und Minderjährigen irakischer Staatsangehörigkeit 
und jesidischer Religionszugehörigkeit aus humanitären Gründen für nicht vertretbar.   
 
Ich ordne daher an, Abschiebungen von Frauen und Minderjährigen irakischen Staatsangehörigen 
jesidischer Religionszugehörigkeit, die sich seit dem 04.06.2024 geduldet in Niedersachen aufhal-
ten und die jesidische Religionszugehörigkeit bis zu diesem Zeitpunkt dargelegt war, gemäß § 60a 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes bis zum 
 
                                                          01. September 2024 
 
auszusetzen. 
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Ausgenommen werden Personen, bei denen eine vollziehbare Abschiebungsanordnung nach  

§ 58a AufenthG erlassen wurde oder bei denen ein Ausweisungsinteresse gemäß §§ 53 und 54 

AufenthG besteht - wobei Geldstrafen bis zu 50 Tagessätzen außer Betracht bleiben können -  

sowie die Personen, die hartnäckig die Mitwirkung an der Identitätsklärung verweigern. 

 
 
 
Im Auftrage 
 
 
Dr. Susanne Graf 
(elektronisch erstellt, daher nicht unterschrieben) 

    


